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Amtlicher Test. _ _
Die Vertretung des erkrankten Herrn Landrats Abicht ist

von dem Herrn Regierungspräsidenten dem Kreisdeputierten Herrn
Oberförster Hecking in Wallmerod übertragen worden, was hier¬
mit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Westerburs, den3. Januar 1915. Der Kandrat.
Der mir als Zuschuß zu den KrirgSwohlfabrtSpuSgoben für

die Monate Juli, August und September 1915 überwiesene Betrag
ist entsprechend der Höhe der gehabten Ausgaben wie folgt verteilt
worden:
1 Westerburg 381 Mk. 16 Lberhausen, 32 Mk.
2 Enden 92 0 17 Oberrod hi! t 'l »3 Elsoff 239 0 18 Obersain- ? K&# •44 .
4 Geisbase» 42 0 19 Pütschbach ' 16 „
5 A'rod 213 m 20 Siebe - - 102 .
6 GörgeShause« 108 21 Rennerod 36l „
7 Goldhausen 42 22 Rothenbach 100 „
8 Härtlingen 82 * 28 Ruppach 62 „
S He'lbe scheid 70 24 Seck 357 „

10 Irmtraut 33 25 Steinefrenz 161 .
11 Kölbingen 59 L 26 Wallmerod , 35 „12 Mittelhofen 62 0 27 Weidenhohn
13 Nentershausen 214 0 28 Weroth ■ L *14 Niederahr 103 0 29 Winnen
15 Obererbach 100 0
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Die Auszahlung wird alsbald durch die Kreiskom
erfolge«. Die Semetodekaffen find mit Einnahmeanweis
versehen.

Westerburg, den 28. Dezember 1915. Der £««

statt befindet, der die Genannten angehöre«, sofern dieselbe,
auch an diesem Orte wohnen.
Hat der Militärpflichtige keinen dauernden Aufenthaltsort,

so meldet er sich bei der OrtSbehörde seines WohnsitzesW. G.
8 17 R. M. ®. § 12.

Wer innerhalb deS ReichSgebieteS weder einen dauernden
Aufenthaltsort noch einen Wohnsitz hat, meldet sich in seinem Ge¬
burtsort zur Stammrolle, und wenn der Geburtsort im Auslände
liegt, in demjenigen Orte, in welchem die Eltern oder Familien-
Häupter ihren letzten Wohnsitz hatten. R M. G. 8 12.

Bei der Anmeldung zur Stammrolle ist das GeburtSzeuaniS
(dkse KeburtSzeugnche sind kostepfret zu erteilen) R. M. G. 8 32
vorzulegen, fofern die Anmeldung nicht am Geburtsort selbst
erfolgt.

f Sind Militärpflichtige von dem Orte, an welchem sie sich nach
Nr. 3 und3 zur Stammrolle anzumelden habe», zeitig abwesend
(«uf der Re se befindliche Handlungsgehilfen , auf See befindliche
Seeleute rc) so haben ihre Eltern. Vormünder, Lehr-, Brot' oder
Fabnkberren die Ve-pfl chtung, sie innerhalb des obengenannte»
Zeitraumes zur Stammrolle anzumelden.

Dieselbe Verpflichtung ist, soweit dies gesetzlich zulässig, den
Vorstehern staatlicher oder unter staatlicher Aussicht stehender Straf«,
Befferungs- und Heilanstalten in Betreff der daselbst untergebrach,
tcn Militärpflichtigen anfzuerlegen.

Militärpflichtige, welche nach Anmeldung zur Stammrolle im
Laufe eines ihrer Militärpflichtjahre ihren dauernden AufenthaltS-
ort oder,Wohnsitz verlegen, haben dieses behufs Berichtigung der
Stammrolle, sowohl beim Abgänge der Behörde oder Person, welche
sie in die Stammrolle ausgenommen hat, also auch nach der An¬
kunft an dem neuen Orte derjenige», welche daselbst dir Stammrolle
führt, innerhalb dreier Tage zu melden.

Versäumung der Meldepflicht entbindet nicht von der Meldepflicht.
Wer dir vorgeschriebcnen Meldungen zur Stammrolle oder Be¬

richtigung derselben unterläßt, wird mit Geldstrafeb>« zu 30 Mark
A« die Aerre» Bürgermeister de» Kreise«. v

Krtristt da« Grsatzgeschüft im Jahre 1916. / . — -- - - -
. r r «tjeflfuinilitr fi flt  bestimmt, daß M alle Militär- ^ .H^ Ŝ ^ Tagen^ estraft.pflichtigen des Jahrgangs 1896 und der älteren Jahrgänge, tbie
im Frieden(8 25 W. £).), zur Stammrolle anzumelden haben,
«it Ausnahme der Eingestellten. Demgemäß müssen sich also alle
männlichen Personen, die in den Jahren 1894, 1895 und 1896
geboren sind, in der Zeit vom 2. di « 15. Ianuor 1916 zur
Stammrolle anmelden, sofern sie nicht bei einem Truppenteil zur
Einstellung gelangt sind, einerlei ob sie bereits ausgehoben und den
Gestellungsbefehl zu erwarten habe», oder ob sie zurückgestellt, öder
als untauglich bezeichnet worden sind. Ich ersuche hiernach daH
Erssrderltche zu veranlaflen. \

Die Anmeldung erfolgt bei der OrtSbehörde desjenigen LAt̂ ,
an welchem der Militärpflichtige seinen dauernden Aufenthaltsort
hat.

AIS dauernder Aufenthaltsort ist anzusehen:
a) für militärpflichtige Dienstboten, HauS- und Wirtschaftsbe¬

amte, HaodlungSdiener, Handwerksgesellen, Lehrlinge, Fabrik-
arbeiter. und anderet, einem ähnlichen Verhältnis stehende
Mllitäipfljchtige per Ort, an welchem fie in der Lehre, im
Dienst oder in Arbeit stehen; Fabrikarbeiter etc., welche
außerhalb ihreS Wohnortes beschäftigt sind, werden alS am
Wohnorte— nicht am Beschäftigungsart— meldepflichtig
behandelt.

b) für militärpflichtige Studierende, Scküler und Zöglinge
sonstiger Lchranstalteo der Ort, an welchem sich die Lehran-

Mit der Aufstellung der Stammrolle » für da« Jahr
916. in welche auf Grund der in de» Händen der Herre« Bürger«
elfter befindlichen Auszüge aus den Geburtsregistern, der erfol-

eoden Anmeldungen und Ermittlungen alle im Jahre 1896 geborene»
Militärpflichtigeneinzutragen sind, tlt sogleich tu beginne«.

Militärpflichtige der früheren Jahrgänge, welche sich anmeldeu
i der ermittelt werden und nicht bereits t» Stammrollen aufgeoom-
gDn sind, sind in die Stammrollen ihrer AlterSkiaffen uachzutragen.

von den Betreffenden vorgelegten Schriftstücke, wie G burts-
|ine, MosteruugSauSweife ufw. sind den Stammrolle» beizufügen.

lieber das Ableben verstorbener Mtittürpstichtiger sind
rt amtliche Bescheinigunge« einzuziehen und den Stammrollen
Beläge beizufügen.

Sollten Militärpflichtige auSgewandert fein, so bleibt anzu¬
geben, ob die Auswanderung mit oder ohne EntlaffnngSnrknnde
erfolgt ist und eventl. von welcher Behörde und an welchem Tage
da- EntlaffungSdekret ausgestellt warben ist.

Bon den Militärpflichtigen, welche nicht am Grte geboren
find, müssen, insofern fie sich den Eisatzbehörden noch nicht gestellt
haben, und daher noch nicht im Besitze eines Ausweises sich befinde«,
Geburtsscheine, aus welchem insbesondere auch der Geburtsort
und die Religio « deS Betreffenden deutlich ersichtbar sein muß,
eing,fordert »nd al» Keläge der Ktammrolle beigefügt
werde«.



Lik Stammrollen der Jahrgänge 1914, 1915 und 1916 nebst
den GeburtSlisten und den sämtlichen sonstigen Belägen muffen bim
späteste»« peu 17. d. Mt«, vormittag « in meinem Ke
sttzr sei» bei Uermeidvng der Kostenpflichtige« Abhotnng
durch Kote« .

Ausdrücklich mache ich»och darauf aufmerksam, daß die
-palte » 1 bi« einschließlich 10 »oUständig mt» richtig
»»»gefällt fei» müsse«.

Ueber die »ach der Einreichung der Stammrolle« »och vor¬
kommenden Aeoderungen, wie nachträgliche An- und Abmeldungen
ist stet- in jedem einzelnen Falle an mich zu berichten. Diese Be¬
richte müsse» alle diejenigen Angaben enthalten, die zur Ausfüllung
der Spalte» 1—10 der Stammrolle erforderlich sind.

Westerburg, den2. Januar 1916.
Der Zi»it-Norsttze»de der Grsatzkommifsio».

Beschluß. .
Der Bezirksausschuß hat .in seiner Sitzung vom 22. Dez.

1915 beschloffen, bezüglich de? Beginnes de? Schonzeit für Birk«,
Hasel- und Fasanenhennen und die Einschränkusg oder Aufhebung
der Schonzeit für Dachse und wilde Enten für da? Jahr 1916 bet
de» gesetzlich?« Bestimmungen zu belaffc».

Wte*b»de«, deu 23. Dezember 1915.
Der Vorsitzende de« Bezirksausschüsse«.

Werbung von Kraftfutter im eigenen Betrieb.
Veröffentlichungen

des Preußische» Landwirtschoftsministeriums.
(Schluß).

Bei der Fütterung an Großvieh kann man 6 bis 8 Pfund
getrocknetes Material «nf den Kopf verabreichen, am besten Rüben-
«nd Kartoffelkraut je zur Hälfte. DaS trockene Rübenkraut enthält
durchschnittlich 11 °|o Protein und Fett und 43 °|o Extraktstoffr.
Kartoffelkraut 17 #|o Protein und Fett und 38 1« Ertraktstoffe.
Die de« Futter anbafteriden Mengen von Sand und Bodenteilen,
die übrigens durch verbefferung der Technik lange nicht mehr so
hoch sind wie z» Anfang, habe» bei Rindvieh niemals schädlich
gewirkt, bei Pferden erscheint Vorsicht geboten.

». Naehrich teilt mit, daß er im Jahre 1911 in seiner Wirt¬
schaft5 000 dz trockene« Kartoffelkraut erzeuat bat und daß die
jährliche Ausgabe für Krafttutler auf 1000 kg Lebendgew'cht
Großvieh vor Einführung de? Trockenverfahrens jährlich 109.80
betragen habe, noch deffeo Einführung überhaupt nichts mehr
gekauft zu werde« brauchte und außerdem in einzelnen Jahren noch
drtrichtliche Mengen von Trockenfutter»erkauft werden konnten.

Jo ähnlicher Weife hat vr . Albert in Müochenhof dem durch
den Krieg verursachte« Futtermangel abzuhelfen gesucht. Er schreibt
darüber:

„Der außerordentliche Mangel an Futter gab mir Veranlaffung
zu versuchen, ob eS nicht möglich sei, durch Einsetzen der heimischen,
bisher nicht zur Verwendung gelangten Produkte unseres Acker¬
baues Ersatz zu schaffen. Ich suchte in der Hauptsache zunächst
durch Vermahlung dieser Produkte dieselben dem tierischen Ge¬
schmack und der Verdauung beffer anzupassen, da ich die Beob¬
achtung gemacht hatte, daß an und für sich schon seit langer Zeit
bekannte hochwertvolle Stoffe wie z. B. daS Stroh und Kaff
des RübensamenS von den Tieren in der ursprünglichen Form
nicht oder nur in geringem Maße ausgenommen und verwertet
wurdeu. U» ein günstiges vermahlen dieser Produkte zu erzielen,
stellte eS sich als unbedingt notwendig heraus, daß sie auf irgend¬
einer der bekannten Trockeneinrichtungenmöglichst scharf getrocknet
wurde» und dann, wenn irgend möglich, noch warm aus der
Darre in die Mühle kamen. AlS Mühle hatte ich versuchsweise
eine von de» Jruswerken ia Duüivgen mir zu Versuchszwecken
überlaffene Schrotmühle mit dazu gehörigem Sichtapparat verwen¬
det. Dieselbe leistete, nachdem die für die Getreidevermahlung ein¬
gerichtete Zuführung entsprechend dem volumisösen und schwer
nachrutscheoden Stroh und Häcksel abgeändert war, ausgezeich¬
nete». ES wurde auf dieser Mühle und auf einer sogenannten
Lxpreßdarre von Or. Otto Zimmermano, Ludwigshafen, zunächst
baS schon erwähnte Rübensamenstroh und Kaff zu Mehl ver¬
arbeitet. Ferner wurden alle Arten Unkräuter, als da sind
Hederich, Ackerfenf, Melde, usw., nachdem fie zuvor gehäckselt und
getrocknet waren, gemahlen und in eia für das Bich zuträgliches
Futter verwandelt. Ferner wurden sehr gelungene Versuche
gemacht, die Produkte deS WaldeS den gleichen Zwecken dienstbar
zu mache». In einem benachbarten Wäldchen war ein Quartier
«it Haselnüssen abgetrieben worden, und es waren zweijährige
WurzelauSschläge mit Blättern mir zur Verfügung gestellt. Die
bi» zu fingerstarken StockauSchläge wurden gleichfalls gehäckselt,
getrockaet und vermahlen. In derselben Weise wurden die Triebe
deS medizinischen FliederS(8o>wl»ieu8 nigra) behandelt. Beides
lieferte ein vom Vieh außerordentlich gern aufgenommenes Mehl.
Die Rationen, mit welchen ich meio Lieh während deS letzten
JahreS gefüttert habe, könne« vor der wissenschaftlichen Kritik
nicht standhalten, da sie eine erhebliche Verschwendung an stick¬
stofffreie» Substanzen darstcllen. Immerhin muß aber in Betracht
gezogen werde«, daß diese Substanz unS im Uebeimaße zur Ler-

fügnng steht. Durch bie schou erwähnte Vermahlung wird eS
ermöglicht, sehr große Quantitäten den Tieren beizubringen und
auf diese Weise ihnen daS nötige Eiweiß zuzuführeu. Meine
schweren Ackerpferde erhalten pro Tag und Kopf:

Hafer 2 Pfnnd
Gerste 2 „
Zuckerfutter 5
Rübeokaffmehl 2 „
getrocknete Zuckerrüben 4
Erbseostroh 10
Melasse 1
Futterkalk 50  g
Schlemmkreide 50  »

Die Ochsen:
Rübeokaffmehl
Unkrautmehl
gesäuerte Rübenblätter
Erbseostroh
Melasse
Kalk
Schlemmkreide

Diese« waren die Rationen, mit welchen ich mein Lieh bis
jetzt ernährt habe. ES treten jetzt Kartoffelkraut und Rüben-
blätter hinzu, welche gleichfalls in gemahlene« Zustand au das
Vieh gegeben werden.

10 Pfund
2 „

40 .
12  „
4 ,

50 g
50 g

Besonders wirksam ist die Beigabe von Melaffe, nicht etwa
der Nährstoffe wegen, sondern um den Tieren die vielleicht nicht
ganz zusagende» Stoffe schmackbaft zu machen. ES ist deshalb
meiner Ansicht nach ganz unerläßlich, daß die Melasse ,u den
Fütlerungszwecken der Landwirtschaft zur Verfügung bleibt, da
anderns«ÜS gewisse Futtermittel nicht io der genügende», Menge
den Tieren beigebracht werden können. ES ist ferner unbedingt
nötig, bei de» verhältnismäßig großen Gaben von Zuckerfutter,
Melasse und getrockneten Zuckerrüben, die in de» Rationen an¬
gegebene Menge von Schlämmkreide und phoSphorsaurem Kalk
zu geben, da ich aus früher schon auSgeführte» FütterungSver-
suchen die Erfahrung gemacht hatte, daß beim Fehlen der Kalk-
fütterung, Knochenbrüchigkeit eintritt."

Diese Erfahrungen erweisen, daß durch Trocknung und Mah¬
lung in jeder Wirtschaft wertvolles Futter auS Stoffen gewonnen
werden kann, die ohne diese Behandlung zum große« Teil uobe-
nutzt geblieben wären. Besondere Erwähnung verdient anch die
Herstellung von Mehl auS Klee- und Luzernehcu. sowie auS dem
Stroh der Leguminosen. An sich wird man zwar von der Ver¬
mahlung guten Klee- und Luzerneheues absehen. weil beide Heu-
arteo ein ausgezeichnetes Falter darstellen. Für gewisse Fütte.
rungSzwecke, z. B. für die Gewinnung de» erforderlichen eiweiß-
haltige» FutterS bei der Schweinemast, ist aber das Mahlen des
Klees zweifellos von Bedeutung.

Der Kriegszustand wird bei der Ausführung der obigen Vor¬
schläge vielfach hemmend einwirken. Die Beschaffung»euer Anlage«
begegnet Schwierigkeiten, der Mangel an Gesvann und Arbeits¬
kräften erschwert die Uebernahme derartiger Mehrbelastungen auf
die ohnehin über Gebühr in Anspruch genommenen BetriebSkräfte.
Immerhin wird bei einigem guten Willen manche- zu erreichen fein;
wo die Errichtung und der Betrieb vo« Trochenauiagenirgenb
möglich ist, sollte« die Wiuternronatr in  ihrer Auskei¬
lung benutzt « erde«, 'eS können dadurch bei längerer Dauer
deS Krieges außerordentliche Vorteile für unser gesamte- Wirt.
schaftSlebcn erzielt werden.

-rrli ». den 20. Dezember 1915.
Ministerin« für

Kandmirtschaft. Domänen nnd Forste«.
W.  1. 761|12. 15. K. R. A.

Bekanntmachung
betreffend

Veräußern«- «-. Uerarbeit«», «- n«d> Kemegung«-
»erbot für Meb-, Trikot-, Wirk «nt Strtckgarne-

Uom 31. Dezember.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeine»

Kenntnis gebracht, mit de« Bemerken, daß jede Uebertretung der
erlaffenen Bekanntmachung, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach Maßgabe der
Bekanntmachungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf*) vom
24. Juni 1915 (RGBl. S . 357), vom9. Oktober 1915 (RGBl.
S . 645) und vom 25. November 1915 (RGBl. S . 778), sowie
der Lkkanntmachungen über BorratSerhebungkn**) vom2. Februar
1915 (RGBl. S . 54), vom3. September 1915 (RGBl. S . 549)
und vom 21. Oktober 1915 (RGBl. S - 648) bestraft wird. —
Auch kann die Schließung der Betriebe gemäß der Bekanntmachung
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. Sep¬
tember(RGBl- S . 603) angeordnet werden.

8 1.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am 31. De¬
zember 1915 in Kraft.
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§ 2.
N « « der Kekn « « t « « chn « g betroffene Gegenstände

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:
Lmtliche Vorräte ungefärbter , gefärbter , melierter

A . Webgarne , . Trikotgarne und Wirkgarne (Kammgarn.
Streichgarn , Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt ),
gleichviel, »b diese Garne hergestellt sind au » :
1 . reiner Wolle , Kamelwolle , Mobair , Alpaka , Kaschmir,

ungewaschen , rückengewaschen , fabrikmäßig gewaschen,
karbonisiert , ohne oder mit eine« Zusatz von Kunst,
wolle;

2 . Spinnstoffen au » reiner Schafwolle , Hammelwolle,
Mohair , Alpaka , Kaschmir , also Kammzug , Kämm¬
lingen , Abgängen jeder Art an » Wäscherei . Kämmerei,
Kammgarn , und Streichgaruspinnerei , Weberei . Strick - '
erei und Wirkerei , ohne oder mit einem Zusatz von
Kunstwolle;

3 . au » Mischungen der unter 1 und 2 genannten Spinn,
flösse ohne oder mit einem Zusatz von Kunstwolle.

B . Strickgarne (Hand - und Maschiuen -Strickgarne au»
Kammgarn , Streichgarn , Kammgarn mit Streichgarn
gezwirnt ), gleichviel , aus welchen der unter A genannten
Spinnstoffe diese Garne hergestellt sind, ohne oder mit
einem Zusatz von Baumwolle oder anderen pflanzlichen
Spinnstoffen.

8 3.
Ueransternngsverbot.

Die in § 2 bezetchneten Garne werden hiermit beschlagnahmt.
Ihre Ve ' äußerung zu anderen al » zu Heeres - oder Marinezwecken
iß vom 31 . Dezember 1915 ab verboten.

AIS Veräußerung zu Heeres - oder Marinezwecken gilt nur
die Veräußerung av die KriegSwollbedarf -AktievGesellschaft . Berlin
SW 48 , Verl . Hedemannstroße 3 , oder die mit Genehmigung der
Kriegs -Rohstoff - Abteilung des König !. Preuß . KriegSministeriumS
an Militär - oder Marincbehördea getätigten Veräußerungen.

Ueder jede Veräußerung von Garnen wird von der Kriegs-
woll -Bedarf -Akt .-Ges. ein VerSußerungSscheiu in dreifacher Ausfer¬
tigung ausgestellt . Die HauptauSsertigung hat der Veräußerer an
daS Wrbstoffmeldeamt (WollbedarfS PrüfungSstellc ) der Kriegs-
Ŝ ohstoff-Abteilung der König !. Preuß . KriegSministeriumS , Berlin
SW 48 . Ctrl . Hedemannstrsße 11 , unterschrieben und mit Firmen¬
stempel versehen, unverzüglich einzusendcn . Nebenausfert ' gung 1
behält die Kriegswollbedarf -Akt -Ges ., Nebenausfertigung 2 hat der
Veräußerer als Beleg aufzubewahren.

Von d njenigen Garnen , deren Ankauf die KriegSwollbedars.
Akt -Ges. ablehnt , sind innerhalb zwei Wochen nach Empfang deS
ablehnenden Bescheides Muster unter genauer Angabe der abgelehnteu
Menge » an die KrieaS -Robstoff -Abteilung des König !. Preuß.
KriegSministeriumS , Sektion V . 1., Berlin SW 48 , Verl . H °demann-
straße 9 |10, zu senden. — Die KriegS -Rohstoff - Abteilung bestimmt
über die Verwendung dieser Garne oder gibt sie frei.

Die Eigentümer der in ' 8 2  bezeichneten Gegenstände haben
die Enteignung zu gewärtigen , sofern sie nicht bis zum 31 . März
1916 ihre Bestände an die Kriegswollbedarf -Aktien -Gesellschaft ver¬
äußert haben . Ueber den von der KriegSwollbedars Akt .-Ges. zu
zahlenden Uebernahmepreis entscheidet , falls eine gütliche Einigung
nicht zußandekommt , daS Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf.

8 4.
Ausnahmen vom UerSutzernngsverbat.

Ausgenommen von den in § 3 getroffenen Anordnungen sind : ,
1 . von den in 8 2 unter A aufgeführten Web -, Trikot - und 1

Wirkgarnen alle Noppen , Schleifen (Loop -Garne ) und solche
Garne , welche mit einem oder mehreren aus pflanzlichen
Fasern hergestellteo Fäden gezwirnt sind;

2 . von den in § 2 unter 8 aufgeführten Strickgarnen
a) alle im Haushalt und in Hausgewerbebetrieben zum Zwecke

der eigenen Verarbeitung befindlichen Mengen,
d) 10 vom Hundert der Vorräte , die sich beim Inkrafttreten

der Anordnungen dieser Bekanntmachung bereits in Waren¬
häusern zum Kleinverkauf und zum Verkauf an Hausge¬
werbebetriede , und 30 vom Hundert der Vorräte , die sich
beim Inkrafttreten der Anordnungen dieser Bekanntmachung
in sonstigen offenen Ladengeschäften zum Kleiuverkauf und
zum Verkauf an Hallsgewerbebetriebe befanden.

Diese Ausnahmen von dem VeräußerungSverbot greifen jedoch
nur hinsichtlich »er in Ziffer 1 bzw . 2 b näher bezeichneten Gegen¬
stände und Mengen dann Platz , wenn

»») die Gegenstände , welche in Ziffer 2  b dieses Paragraphen
näher bezeichnet find , zum Ktetnverkauf unmittelbar für die
Verarbeitung im Haushalt und zum Verkauf au Hausge-
Werbebetriebe auch weiterhin wirklich feilgehaltcn werden,

bb ) der Verkaufspreis der einzelnen Sorten der in Ziffer 1 und
2 b diese» Paragraphen näher bezeichneten Gegenstände
jeweils nicht höher bemessen wird , als der zuletzt vor dem
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung von demselben Verkäufer
erzielte Verkaufspreis.

Der trotz dieser Vorschriften die vo « de« BeräußerungSderbot

auSgenommenen Mengen zurückhält »der höhere Verkaufspreise for¬
dert , hat sofortige Enteignung der Waren zu gewärtigen.

Weitere Freigaben von Vorräten der in 8 2 unter B näher
bezeichneten Strickgarne , soweit sie sich beim Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung in Warenhäusern und sonstigen offeueu Ladenge¬
schäften zum Kleiuverkauf und zum,Verkauf au HauSgewcrbebetriebe
befanden , find in Aussicht genommeu . Einzelanträge auf Freigabe
sind zu uuterlaffen , weil sie nicht berücksichtigt werden könneu.

8 5.
Uerarbeitnngs - «tut UermendnngSverbot.

Das Färben , Zwirnen , Verweben , Verstricken , Verwirke »,
sowie jede andere Art der Verarbeitung und Verwendung der in
§ 2 bezeichneten Garne ist »ach dem 31 . Dezember 1915 verboten.

Nach dem 31 . Dezember 1915 ist das Färben , Zwirnen , Ver¬
weben, Verstricken , Verwirke », sowie jede andere Art der Verarbei¬
tung und Verwendung nur zur Herstellung solcher Erzeugnisse ge.
stattet , deren Aufertigung vom Königlich Preußischen KciegSmiui-
sterium , Reichsmarineamt , Bekleidungs -Beschaffungsamt oder vo«
sonstigen Militär - und Marinebehördeu , unmittelbar oder durch
Vermittlung des Kriegs -Garn - und TuchoerbandeS E . V ., deS
KriegS -Woilach -Verbandek , des Kriegs - Decken-VerbaadeS , de»
KriegS -Wirk - und Strickverbandes , deS KriegSausschuffeS für warme
Unterkleiduug (Reichstagsgebäude ) , sämtlich in Berlin , und der
Vereinigung des Wollhandels , Leipzig , in Auftrag gegeben worden ist.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von Aufträgen
der Heeres « oder Marineverwaltung ist zu führen . Er gilt nur
als geführt , wenn der Abnehmer der Halb - oder Ganzerzeugniffe
dem Lieferer einen amtlichen Belegschei « (§ 9) in doppelter Aus¬
fertigung ordnungsgemäß auSgefüllt und unterschrieben übergibt,
der von der Heeres « oder Marinebehörde bestätigt und von der
WollbedarfS -Prüfungsstelle mit Genehmigungsvermerk versehe« ist.
Eine Ausfertigung deS Belegscheines behält die Wolll -edarfs -Prü-
fungSstelle , die zweite hat der Lieferer alS Beleg aufzubewahreo.

Die Verarbeitung eigener Bestände der io § 2 unter A ge.
nannten Garne zu Heeres - oder Marinezwecken muß bis zum 31.
März 1916 erfolgt sein.

§ 6 .
Ausnahme « vom Verarbeitung « - « nt

Uerwenbungsverbot.
Ausgenommen von den in § 5 getroffene « Anordnungen stnd

1. diejenigen Mengen der io § 2 bezeichneten Garne , die sich vor
dem 31 . Dezember 1915 bereits im Web -, Wirk - oder Strick¬
prozeß befanden;

2 diejenige« Mengen , welche die Kriegs -Rohstoff -Abteilung des
KriegSministeriumS auS ihren Bestänoen durch:

Verein Deutscher Tuch - und Wollwarenfabrikaoten E . SB.,
Verband der Fabrikanten von Damenkonfektion ?- und

Kostümstoffen E - V .,
> Verband Sächsisch- Thüringischer Webereien E . V .,

Verband Elsässischer Wollwebereien E . B -,
Verband der Fabrikanten halbwollener und wollener Stoffe

E . B -.
Verband Deutscher Krimmer - u . Wollplüsch .FabrikantenE .B .,
Verband Deutscher Möbelstoff - und Moquettewebereieu,
Verband Lausitzer und Schlesischer Orleanswebereieo,
Verband Deutscher Zanellakonventiou,
Verband Deutscher Seidenwcdereieu Düsseldorf,
Belgischer Fabrikanten .Verband , Barmen,

verkauft hat;
3 . die in ß 4 Ziffer 1 und 5 a von de« VeräußerungSverbot

auSgenommenen Garne;
4. 10 vom Handelt der Bestände jeden Eigentümer » nach de«

Stande vom 31 . Dez . 1915 von den in 8 2 A aufgeführten
Web -, Trikot - und Wirkgaroen , soweit sie nicht ohnehin nach
Ziffer 1—2 dieses Paragraphen vom Verarbeitung »- und
Verwendungsverbot ausgenommen stnd;

5 . die in 8 4 Ziffer 2 b bezeichneten Strickgarne , sobald ste im
Wege ves Kleinverkaufs in den Haushalt oder in Hausge-
wcrbebetriebe übrrgegan ^e» stnd.

8 7.
Kemegnug »verbot.

Jeder Wechsel im Gewahrsam der in § 2 bezeichneten Garne
ist verboten.

8 8.
Ausnahme « vam Kewegnngaverbat.

Ausgenommen von dem Bewegungsverbot des 8 7 sind : ^
1. diejenigen Mengen Garne , welche an die KriegSwollbedars-
' Aktiengesellschaft veräußert worden stnd oder künftig veräußert

werden (stehe § 3) ,
2 . die Mengen , die auf die Verarbeitung ? - und VerwendungS-

erlaubni » deS 8 5 Absatz 2  Anwendung findet.
3. diejenigen Mengen , die nach 8 4 und 8 6 vom Veräußerung ?-,

VerarbeituagS - und VerwendungSoerbot ausgenommen stnd
und nach Maßgabe der Anordnungen in 8 4 und § 6.

8 9.
Gelegfcheiue.

Vordrucke der amtlichen VeräußerungSscheine (§ 3) und Be-
legscheine (8 5) stnd bei dem Webstoffmeldeamt der Krie »S-Rohst »ff-



Abteilung deS Kal. Preuß. KriegSmiui- erio« -, Berli« SW 48,
Verl. Hedemaunstr. 11, anzuforderu. In der Anforderung ist ge-
»a« anzugeben, welcher Schein gewünscht wird. Die Anforderung
ist mit deutlicher Unterschrift, genauer Adresse und Firmenstempel
zu versehe».

8 10.
Anträge «nd Anfragen.

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezügliche« Anfragen
und Antritte sind mit der Kovfschrift̂ VerwendungSverbot für
Garne* an die Krieg? Robstoff'Abteilung, Sektion W. 1., Berlin
SW 48, Verl. Hedemaunstr. 9/10, zu richten.

Für die Genehmigung Von Freigaben ist das Königlich
Preußische Kriegsministerium, Kriegs Rohstoff-Abteilung, Sektion
W. 1., ausschließlich zuständig.

jfrrlitt, den 31. Dezember 1915.
Kgl. Preußische* Krieg«mi«isterinn»

gez. von Wandel.
§re «de«, den 31. Dezember 1915.

Kgl. Kachftsche« Krieg«ministerium
gez. von Wilsdorf.

München, de« 31. Dezember 1915.
Kgl. Kayrische» Krieg»ministeri«m

' gez. Kreß von Kressenstein.
Ktnttgart, den 31. Dezember 1915.

Ogl . Mnrttemd. Kriegsministerinm
gez. von Marchtaler.

Vorstehende Bekanntmachung der vier deutschen KriegSministcrie»
wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Frankfurt a. M , den 31. Dezember 1915.
Ktrll». Gcneraikommando 18. Armeekorp«

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände herauszugeben
oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu überbringen oder zu versenden,
zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite schafft, be¬
schädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder ein anderes
Veräußerungs - oder Erwerbsgeschästüber ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach § 5 erlaflenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt;
**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verord¬

nung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un¬
richtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können >
Vorräte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt
werden. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbüchcr
einzurichten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft, zu der
er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögenssalle mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.
Nr. V. l7l448/ll . 14. K. R. 2t~

Zweite Nachtrags -Verordnung
zu der Bekanntmachung, betreffend

Festa«d*rrhed«»g « nd Beschlagnahme von Kautschuk
(Gummi), Guttapercha, Kal. ta und Asdest sowie »»«
Kalb- und Fertigfadrtlraten unter KerwendnuO dieser

Rohstoffe (V. I. 663/6. 15. K. R. 21.).
Nachstehende Nachtrags-Verordnung wird im Aufträge des

Kriegsministeriums auf Grund der Bekanntmachung über die
Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915(R.-Gesetzbl.
S . 357 ff.) in Verbindung mit der Erweiterung vom 9. Oktober
1915 (R .-Gesetzbl. S . 645) hiermit zur allgemeinen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß jede Zuwiderhandlung gegen
diese Bekanntmachung, soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach § 6 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf*) bestraft wird.

Die in der BekanntmachungV. I. 66316. 15. K. R. A. in
§ 2b unter VII genannten Gegenstände: _

Klasse Gegenstand

30
32

Fahrraddecken(montiert und unmontiert) mit Garantie,
Zahrradschläuche(montiert und unmontiert) mit Garantie,

soweit sie nach § 5 der genannten Bekanntmachungmeldepflichtig
sind, werden hiermit gemäß§ 4 der Bundesratsverordnungüber
die Sicherstellung von Kriegsbedarf beschlagnahmt.

Diese Gegenstände dürfen vom 4. Januar 1916 ab:
~ Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
»erwirkt sind, bestraft:

1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beisciteschafft, be¬

schädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder ein anderes
Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäst über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beichlagnahmteli Gegenstände zu vcr-
w -hren oder pfleglich zu behandeln, zuwidcrhandelt;

4. wer de» nach 8 5 erlassenen AusführungSbestimmungen zuwider-
handclt.

1. in Bayern nur noch an die Traindepots des I. und h«
Bayerischen Armeekorps,

2. in Sachsen nur noch an die Königliche Munitionsfabrik
in Dresden,

3. in Württemberg nur noch an die Königlich Württem-
bergische Artillerie- und Traindepot-Direktion,

4. in sämtlichen übrigen Bundesstaaten nur noch an die
Königliche Gewehrfabrik in Spandau

oder an deren durch schriftlichen Auftrag ausgewiesene Beauf¬
tragte verkauft oder geliefert werden. Die Meldepflicht nach
Maßgabe der BekanntmachungV. I. 66316. 15. K. R. A. an die
Kautschuk-Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums, Berlin W. 9 Potsdamer Straße
10111, bleibt bestehen.

Die Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Frankfurt a.  M ., den4. Januar 1916.

Stellv . Generalkommando. XVIII . Armeekorps.

Nachruf!
Infolge eines Unglucksfalles am 26. Dezember 1915

auf Bahnhof Launois in Frankreich starb plötzlich und
unerwartet im Alter von 36 Jahren unser Kamerad

der Schrankenwärter

Jakob Thomas
aus Westerburg.

Auch er hat seine Pflicht als Eisenbahner im
Feindesland bis zur letzten Stunde fürs Vaterland ge¬
leistet , darum sind wir stolz ihn in unserer Reihe ge¬
habt zu haben.

Sein Andenken wird stets in Ehren gehalten.
Wie Kameraden:

Rottenführer Vollhardt,
Stellwerksschlosser Hardt,
Stellwerksschlosser Berenter,
Schrankenwärter Fuhr,
Telegraph .-Arbeiter Gundert,
Eisenbahner Dahl,

„ Wengenroth,
„ Harback,
„ Hornung,
„ Pfeffer,

Will,
„ Kehl,
„ Emrich,
„ Stahl,
„ Bien,
„ Baldus,

Launois in Frankreich, im Dezember 1915.

Gefunden
ein veldbeutel mit Inhalt.
Gegen Erstattung der An
zeigengedühr abznhole» in
der Grped. d. Kreiodlatte«.

Suche für Mitte Januar oder
später ein tüchtige* 6429

Dienstiilädchen
welches auch melken kann.

Robert Mudersbach,
Koodach (Sieg).

Ich warne hiermit Jeder¬
mann meinem Kahne Willy
Dirhl etwa* aus meinen
Wame« zu leihe« oder ftt
borgt«, da ich für ihn nicht»
derahle.

Carl Diehl,
Bäckermeister, Westerburg.

Karl Müller Söbne
(Kroppach) Bhf. Ingelbach

Fernsprecher No. 8. Amt
Attenkirchen (Westerwald)

Wir empfehlen zur so¬
fortigen Lieferung:
Thomasmehl , Kali-
Salz , Kainit , Super¬

phosphat und
Ammoniak -Super¬

phosphat.
Ferner:

Carbid, Schweine¬
schrot , Brockmanns
Futterkalk , Koch¬
salz , Viehsalz usw.
alles in guter Qualität.
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